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Die Abgeordneten zum Nationalrat Heindl, Freundinnen und 

Freunde haben am 15. Juli 1993 unter der Nr. 5321/J an mich 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend sexuelle 

Belästigung von SchülerInnen gerichtet, die folgenden Wortlaut 

hat: 

"1. Liegen Ihnen Informationen über das Ausmaß sexueller Belä
stigung bzw. sexuellen Mißbrauchs an SchülerInnen vor? 

2. Wenn ja, mit welchen Inhalten? 

3. Liegen Ihnen Studien zu diesem Problembereich vor? 

4. Wenn ja, welche und mit welchen Ergebnissen? 

5. Wenn nein, werden Sie dementsprechende Studien in Auftrag 
geben? 

6. In welcher Form haben Sie bis jetzt die jungen Mädchen in 
Österreichs Schulen über ihre Rechte und MögliChkeiten bei 
übergriffen gegen ihre Privatsphäre aufgeklärt? 

7. Wenn ja, werden sie diese Bemühungen erweitern und wie? 
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8. Wenn nein, warum nicht? 

9. In welcher Form unterstützen Sie Mädchen, die sexueller Be
lästigung bzw. sexuellem Mißbrauch in der Schule ausgesetzt 
sind? 

10. Haben Sie bereits mit anderen RessortkollegInnen dementspre
chende Maßnahmenschritte überlegt? 

11. Wenn ja, mit welchen und zu welchen konkreten Maßnahmen 
haben Sie sich entschieden? 

12. Wenn nein, warum nicht und werden sie dies nun in Angriff 
nehmen? 

13. Halten Sie legistische Änderungen im Bereich sexuelle Belä
stigung bzw. sexueller Mißbrauch in der Schule für notwen
dig? 

14. Wenn ja, welche vorschläge werden sie bis wann einbringen?1I 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

Für österreich liegen über das Ausmaß sexueller Belästigung 

bzw. sexuellen Mißbrauchs an SchülerInnen Daten und Studien 

nicht vor. 

Zu FraruL.2.: 

Die Vergabe von studien bzw. Forschungsaufträgen über sexuelle 

Belästigung bzw. sexuellen Mißbrauch von SchülerInnen Obliegt 

dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst. 

Allerdings kann das Problem der sexuellen Belästigung bzw. des 

sexuellen Mißbrauchs von SchülerInnen nicht losgelöst von der 

Gesamtproblematik der Gewalt gegen Frauen und Kinder in unserer 

Gesellschaft gesehen werden. 
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Das Thema "Gewalt gegen Frauen" ist daher ein Schwerpunkt mei

ner frauenpolitischen Arbeit. 

Im Herbst 1992 habe ich eine Anti-Gewalt-Kampagne gestartet, 

die mit dem internationalen Symposium "Test the West" begann; 

zwei Veranstaltungen in den Bundesländern haben bereits statt

gefunden, zwei weitere (Klagenfurt und Wr. Neustadt) folgen im 

kommenden Herbst. 

Ein Ergebnis der Kampagne wird die Intensivierung der Zusammen

arbeit mit dem Bundesminister für Inneres sowie mit dem Polizei

präsidenten sein. Insbesondere sollen auch weitere Maßnahmen 

zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und Kinder in der Familie 

entwickelt bzw. umgesetzt werden. Zum Beispiel ist die Einrich

tung eines Frauenpolizeikommissariats geplant - ein solches Pro

jekt sollte sich natürlich insbesondere auch mit allen Fragen 

der Gewalt gegen Kinder bzw. der Präventionsarbeit in diesem 

Bereich beschäftigen. 

Gemeinsam mit Bundeskanzler Vranitzky habe ich die Studie 

"Ursachen von Gewalt gegen Frauen und Kinder in der Familie" 

durchführen lassen. Die Studie dient als Grundlage für die 

Erarbeitung von Informationsmaterial über Gewalt gegen Frauen 

und Kinder. 

Im Rahmen meiner budgetären Möglichkeiten unterstütze ich meh

rere Projekte bzw. Beratungsstellen, die im Bereich "Sexueller 

Mißbrauch von Mädchen" arbeiten, ebenso wie "Notrufe" in meh

reren österreichischen Städten. 

Zu den Fragen 6 bis 8: 

Die in diesen Fragen angesprochenen Aktivitäten fallen in die 

Zuständigkeit des Bundesministers für unterricht und Kunst. 

Besonders begrüßenswert sind in diesem Zusammenhang alle Aktivi

täten und Initiativen, die in den Schulen gesetzt werden, um 

auf dieses Problem hinzuweisen und Möglichkeiten der Prävention 

aUfzuzeigen. 
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Die interministerielle Arbeitsgruppe zur Behandlung frauenspe

zifischer Fragen im Unterrichtswesen, die 1980 eingerichtet wur

de, wird ab Herbst 1993 das Thema "Gewalt und sexueller Miß

brauch von Kindern" behandeln. Es ist üblich und insbesondere 

zu diesem Thema geplant, ExpertInnen in die lMAG-sitzungen ein

zuladen. Die Vorbereitung dieses Themenschwerpunktes erfolgte 

in Zusammenarbeit mit der Frauenabteilung des Bundesministe

riums für unterricht und Kunst. 

Zu Frage 9: 

Konkrete Maßnahmen in diesem Bereich fallen in die Zuständig

keit des Bundesministers für Unterricht und Kunst. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß Frauenberatungsstellen 

und Notrufen für vergewaltigte Frauen, an die sich Betroffene 

wenden können, finanzielle Unterstützung gewährt wird. 

Zu den Fragen 10 bis 12: 

Wie ich schon oben ausgeführt habe ist geplant, diese 

Problematik im Rahmen der interministeriellen Arbeitsgruppe zur 

Behandlung frauenspezifischer Angelegenheiten im Bereich des 

Unterrichtswesens zu beraten. 

Zu den Fragen 13 und 14: 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in meinen wirkungs

bereich sondern in jenen des Bundesministeriums für Unterricht 

und Kunst. Ich werde mich aber dafür einsetzen, daß entspre

chende Maßnahmen gesetzt werden, um jegliche Form von sexueller 

Gewalt in der Schule zu verhindern. Ein Beitrag dazu ist auch 

die geplante Auseinandersetzung der IMAG-Unterricht bezüglich 

der Einführung des Unterrichtsprinzips "Erziehung zum 

partnerschaftlichen Verhalten ll • 
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